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fur OÖOkumenischen Bedeutung des Herrenmahls

„Der Herr der Geschichte aber, der seinNnen Gnadenplan mi1t uns SUn
dern 1n e1snel und Langmut verfolgt, hat In Zeit begonnen, ber
die gespaltene Christenheit ernste eue und Sehnsucht ach Einheit reich-
licher auszugießen.“ SO deutet das /weite Vatikanische Konzil 1M Orwort
ZU ekre IMEaLIs redintegratio (UR ]} ber den Ökumenismus“ die
moderne OÖOkumenische ewegung, die rund [UnIzig re mi1t Welt.
Mmissionskonferenz 1n Edinburgh 910 eltweit egann ange die
römisch-katholische Kırche die Einladung ZUr Mitwirkung abgelehnt,
1M Ökumenismusdekret SCHHEeBNC selhst die „Wiederherstellung der EIN
heit en Christen“ 1) e1ner der Hauptaufgaben“ erklären
und nunmehr ZUr Umkehr und ZU treben ach Einheit aufzurufen Das
treben ach Einheit erwachse und reilfe WIEe eindringlich euUic
Mac 11UTr „dUuS dem Neuwerden des Geistes, AUS der Selbstverleugnung
und AUS dem lIreien Strömen der Liehbe“ (UR 7Y Echten ÖOkumenismus
ONNe arum nicht sgeben „ohne innere Bekehrung“”.  “o Mit dieser EIN
sicht Mac das Konzil selhste indem 1n eingedenk der „SUn-
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1. Zur ökumenischen Bedeutung des Herrenmahls

„Der Herr der Geschichte aber, der seinen Gnadenplan mit uns Sün-
dern in Weisheit und Langmut verfolgt, hat in jüngster Zeit begonnen, über
die gespaltene Christenheit ernste Reue und Sehnsucht nach Einheit reich-
licher auszugießen.“ So deutet das Zweite Vatikanische Konzil im Vorwort
zum Dekret Unitatis redintegratio (UR 1) über den Ökumenismus2 die
moderne ökumenische Bewegung, die rund fünfzig Jahre zuvor mit Welt-
missionskonferenz in Edinburgh 1910 weltweit begann. Lange hatte die
römisch-katholische Kirche die Einladung zur Mitwirkung abgelehnt, um
im Ökumenismusdekret schließlich selbst die „Wiederherstellung der Ein-
heit unter allen Christen“ (UR 1)3 zu einer der Hauptaufgaben4 zu erklären
und nunmehr zur Umkehr und zum Streben nach Einheit aufzurufen. Das
Streben nach Einheit erwachse und reife – wie UR eindringlich deutlich
macht – nur „aus dem Neuwerden des Geistes, aus der Selbstverleugnung
und aus dem freien Strömen der Liebe“ (UR 7)5. Echten Ökumenismus
könne es darum nicht geben „ohne innere Bekehrung“6. Mit dieser Ein-
sicht macht das Konzil selbst ernst, indem es in UR 7 eingedenk der „Sün-
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ASÜ den die Einheit“ 1n emu „Gott und die getrennten Brüder Ver:
7zeihung

bittet. Wolfhart Pannenberg sah 1n dieser Bıtte miıt ec eıInNnen „der Höhe
punkte authentischer christlicher Spiritualität aul dem /weiten Vatikanı
schen Konzil“® und bedauerte zugleich, dass das Bekenntnis der geme1nsa-
InelNn Schuld „aUuT protestantischer Seite keinen hnlich OMNzIellen und
leierlichen USAaruc Uurc Erklärungen der Tuhrenden protestantischen
Amtsträger gefunden  “ hab  D

ach dem /weiten Vatikanischen Konzil beteiligte sich die römisch-ka-
tholische TC N1IC MNUur der e1 des Ökumenischen ates der
Kirchen, Oondern begann bilaterale Dialoge aul Weltehbene MIt den Trthodo:
XelN Kirchen, der Anglikanischen Kirchengemeinschaft und den Weltbünden
der reformatorischen Kirchen Darüber hinaus amen auch aul regionaler
ene viele Dialoge 1n Gang. ” Was AUS 1C der römisch-katholischen KIrT-
che aDe1l ErTTeic werden konnte und welche Fragen verbleiben, hat
Jängst alter aradaına Kasper übersichtlich zusammengefasst 1n dem Buch

a 11„Marvesting the Iruits lele TIsSten und Kirchengemeinden aul der Sal
ZeN Welt, die 1n inren Jjeweiligen Kontexten der paltung der Kirchen
1n 1nrem alltäglichen en litten, konnten oflfnung aul mehr (Gemeinschaft
mMit den VON innen getirennten Kirchen 1n 1nrer Jjeweiligen mgebung holfen
Im ern seht e aDe1l die (G(Gemelnschaft 1SC des errn 1n der e1ler
des Herrenmahls Weil eESUS T1ISTUS seinen Jüngern verheißen hat, sich 1n
der Mahlieier vgemä. der Einsetzungsworte in, mMit und Brot und Wein
selhst vergegenwärtigen, vergewissert 1n der e]er des Herrenmahls
NIC MNUur jeden einzelnen sSeEINer (G(Gemeinschaft mMit ihm, Oondern ass die
KommMuUunizierenden auch untereinander erfahren, dass S1e 11 Glauben ZUTr
(Gemeinschaft des Leibes Christi verbunden Sind Die e1ler des Herrenmahls
IsSt das sichtbare Zeichen der Einheit des Leibes Christi und amı der

I 1hK . Vat I1,
Wolfhart Pannenberg: FEinheit der Kirche als (‚Jaubenswirklichkei und als Oökumenisches
Ziel {1 7/5), In: Ders.: und Ekklesiologie, Öttingen 1977, Z00-210, ler: 202
Pannenberg, O., 202

10 DIie internationalen Dialoge Ilinden sich dokumentiert In: Harding Meyer, Damaskinos
Papandreou, Hans Jörg rban, Lukas Vischer (Hg  S_ Dokumente wachsender Überein-
stimmung. Aamtlıche etrichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf VWelt-
ebene, 1—53 1-1  9 1-1  9 0-2  9 Paderborn/Frankfifur
41 JO1; 1992; Z003, SOWIE Johannes Qeldemann, Friederike Üssel, Fwe Swarat, fha
NAasitos VIefsis (Hg  S_ Dokumente wachsender Übereinstimmung. Aamtliche etrichte und
Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, 1-2  9 ader-
born/Leipzig
Je die deutsche ersion: alter aradına Kasper: DIie Früchte erntien. Grundlagen
christlichen aubens 1Im Okumenischen 1a10g, Leipzig/Paderborn 201
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den gegen die Einheit“ in Demut „Gott und die getrennten Brüder um Ver-
zeihung“7

bittet. Wolfhart Pannenberg sah in dieser Bitte mit Recht einen „der Höhe-
punkte authentischer christlicher Spiritualität auf dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil“8 und bedauerte zugleich, dass das Bekenntnis der ge meinsa-
men Schuld „auf protestantischer Seite keinen ähnlich offiziellen und
feierlichen Ausdruck durch Erklärungen der führenden protestantischen
Amtsträger gefunden“9 habe.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil beteiligte sich die römisch-ka-
tholische Kirche nicht nur an der Arbeit des Ökumenischen Rates der 
Kirchen, sondern begann bilaterale Dialoge auf Weltebene mit den orthodo-
xen Kirchen, der Anglikanischen Kirchengemeinschaft und den Weltbünden
der reformatorischen Kirchen. Darüber hinaus kamen auch auf regionaler
Ebene viele Dialoge in Gang.10 Was aus Sicht der römisch-katholischen Kir-
che dabei erreicht werden konnte und welche Fragen verbleiben, hat un-
längst Walter Kardinal Kasper übersichtlich zusammengefasst in dem Buch
„Harvesting the fruits“11. Viele Christen und Kirchengemeinden auf der gan-
zen Welt, die in ihren jeweiligen Kontexten unter der Spaltung der Kirchen
in ihrem alltäglichen Leben litten, konnten Hoffnung auf mehr Gemeinschaft
mit den von ihnen getrennten Kirchen in ihrer jeweiligen Umgebung hoffen.
Im Kern geht es dabei um die Gemeinschaft am Tisch des Herrn in der Feier
des Herrenmahls. Weil Jesus Christus seinen Jüngern verheißen hat, sich in
der Mahlfeier gemäß der Einsetzungsworte in, mit und unter Brot und Wein
selbst zu vergegenwärtigen, vergewissert er in der Feier des Herrenmahls
nicht nur jeden einzelnen seiner Gemeinschaft mit ihm, sondern lässt die
Kommunizierenden auch untereinander erfahren, dass sie im Glauben zur
Gemeinschaft des Leibes Christi verbunden sind. Die Feier des Herrenmahls
ist so das sichtbare Zeichen der Einheit des Leibes Christi und damit der

7 LThK.Vat II, 77.
8 Wolfhart Pannenberg: Einheit der Kirche als Glaubenswirklichkeit und als ökumenisches

Ziel (1975), in: Ders.: Ethik und Ekklesiologie, Göttingen 1977, 200–210, hier: 202. 
9 Pannenberg, a. a. O., 202.
10 Die internationalen Dialoge finden sich dokumentiert in: Harding Meyer, Damaskinos

Papandreou, Hans Jörg Urban, Lukas Vischer (Hg.): Dokumente wachsender Überein-
stimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Welt-
ebene, Bd. 1–3: 1931–1982, 1981–1990, 1990–2001, Paderborn/Frankfurt a. M. 1983/
21991; 1992; 2003, sowie Johannes Oeldemann, Friederike Nüssel, Uwe Swarat, Atha-
nasios Vletsis (Hg.): Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und
Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Bd. 4: 2001–2010, Pader-
born/Leipzig 2012.

11 Siehe die deutsche Version: Walter Kardinal Kasper: Die Früchte ernten. Grundlagen
christlichen Glaubens im ökumenischen Dialog, Leipzig/Paderborn 2011.



OUrt, dem die Einheit der Kirche sinnenfällig wird Aus evangelischer 457
1C kann INan dem ekklesiologischen Nsatz hbei der COMMUNIO, WIe 11
/weiten Vatikanischen Konzil entwickelt wurde, “ MNUur zusummen Realisiert
sich emnach die Einheit der Kirche wesentlich 1n der (‚emeinschaft
1SC des errn, 1L1USS 11 Umkehrschluss vesagl werden, dass N1IC UTr
die paltung der rche, Oondern amı verbunden VOT em die rennung

1SC des errn „SallzZ Olen bar dem illen Christi“ widerspricht und
„der heiligsten ache, der Sahlzel Schöpfung das Evangelium verkünden,
chaden  L 1) zufügt.

Ausgehend VON den Erfahrungen 1n der Missionsbewegung 11 19 Jahr:
hundert wurde auch 1n der OÖkumenischen ewegung vIelTacC erausgestellt,
dass die paltung der Kirchen 1nrem Bekenntnis ZUTr Einheit des Leibes
Christi entgegensteht und Zeugnis und Dienst 1n eiInem unglaubwürdigen
1C erscheinen Blickt INan aul die zunehmende Entkirchlichung 1n den
Modernen Gesellschaften, erscheint die paltung der Kirchen NIC als 1in
primarer TUnN! Iür den Bedeutungsverlust der Kirchen und den Mitglieder-
chwund ass und Kirchen 1SC des errn sind, 1St
vielen eute kaum bewusst. Vor em die beiden Ökumenischen Kirchen
Lage aben 1n Deutschlan: dazu beigetragen, das Bewusstsein Iür die KIr-
chentrennung OÖlfentlich Neu eleben Besonders bedrückend wird die
Kirchenspaltung 1n konfessionsverbindenden Ehen und amılen erleht
enn UTr 1n CNg gesteckten Ausnahmesituationen DZW. Notfällen werden
nNichtkatholische Ehepartner ZUTr Eucharistie zugelassen, während UuMmMSe-

römisch-katholischen TIsten die Teilnahme einer Abendmahls
eler 1n einer emeinde, die N1IC ZUTr römisch-katholischen Oder einer der
Orientalischen Kirchen gehört, untersagt ist  14 Angesichts der Verteilung der
Kirchenmitglieder 1n Deutschland, der zufolge e1n Drittel der Bevölkerung
der römisch-katholischen TC und e1n Drittel der evangelischen TC
angehören, tellen die praktischen Konsequenzen der konfessionellen Spal
LUNg keinesftTalls 1in Kandphänomen dar. Davon ZeEUSEN NIC zuletzt OTeNnNTiN
che Initiativen WIe „Ökumene Jetzt“, 1n der zahlreiche ersonen des Olfent:
lichen Lebens AUS Politik, Wissenschafit, Wirtschaft und anderen Bereichen
des OleNTilchen Lebens ZUTr Überwindung der konfessionellen Irchentren:

12 Vgl dazu olfgang Thönissen: Finheltsverständnis und FEinheitsmodel ach katholischer
ehre, IN: eorg Hintzen/ Wolfgang Thönissen: Kirchengemeinschaft möglich? Finheits:
verständnis und kEinheitskonzepte in der Diskussion, Paderborn Z001, 3-1 hes 05 —
110

13 4185
14 Vel. Päpstlicher KHaf ZUF Förderung der Finheit der rFisfen Direktorium ZUL Ausf{fuüuh:-:

rung der Prinzipien und Normen her den ÖOkumenismus VO  = März 1993, Nr 1272—

15
130, Ssiehe Des. 129-132, vgl uch 160
1e www.oekumene-jetzt.de.
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Ort, an dem die Einheit der Kirche sinnenfällig wird. Aus evangelischer
Sicht kann man dem ekklesiologischen Ansatz bei der communio, wie er im
Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelt wurde,12 nur zustimmen. Realisiert
sich demnach die Einheit der Kirche wesentlich in der Gemeinschaft am
Tisch des Herrn, so muss im Umkehrschluss gesagt werden, dass nicht nur
die Spaltung der Kirche, sondern damit verbunden vor allem die Trennung
am Tisch des Herrn „ganz offenbar dem Willen Christi“ widerspricht und
„der heiligsten Sache, der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden,
Schaden“ (UR 1)13 zufügt. 

Ausgehend von den Erfahrungen in der Missionsbewegung im 19. Jahr-
hundert wurde auch in der ökumenischen Bewegung vielfach herausgestellt,
dass die Spaltung der Kirchen ihrem Bekenntnis zur Einheit des Leibes 
Christi entgegensteht und Zeugnis und Dienst in einem unglaubwürdigen
Licht erscheinen. Blickt man auf die zunehmende Entkirchlichung in den
modernen Gesellschaften, so erscheint die Spaltung der Kirchen nicht als ein
primärer Grund für den Bedeutungsverlust der Kirchen und den Mitglieder-
schwund. Dass und warum Kirchen am Tisch des Herrn getrennt sind, ist
vielen heute kaum bewusst. Vor allem die beiden Ökumenischen Kirchen-
tage haben in Deutschland dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Kir-
chentrennung öffentlich neu zu beleben. Besonders bedrückend wird die
Kirchenspaltung in konfessionsverbindenden Ehen und Familien erlebt.
Denn nur in eng gesteckten Ausnahmesituationen bzw. Notfällen werden
nichtkatholische Ehepartner zur Eucharistie zugelassen, während umge-
kehrt römisch-katholischen Christen die Teilnahme an einer Abendmahls-
feier in einer Gemeinde, die nicht zur römisch-katholischen oder einer der
orientalischen Kirchen gehört, untersagt ist.14 Angesichts der Verteilung der
Kirchenmitglieder in Deutschland, der zufolge ein Drittel der Bevölkerung
der römisch-katholischen Kirche und ein Drittel der evangelischen Kirche
angehören, stellen die praktischen Konsequenzen der konfessionellen Spal-
tung keinesfalls ein Randphänomen dar. Davon zeugen nicht zuletzt öffentli-
che Initiativen wie „Ökumene Jetzt“, in der zahlreiche Personen des öffent-
lichen Lebens aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und anderen Bereichen
des öffentlichen Lebens zur Überwindung der konfessionellen Kirchentren-

12 Vgl. dazu Wolfgang Thönissen: Einheitsverständnis und Einheitsmodell nach katholischer
Lehre, in: Georg Hintzen/Wolfgang Thönissen: Kirchengemeinschaft möglich? Einheits-
verständnis und Einheitskonzepte in der Diskussion, Paderborn 2001, 73–125, bes. 95–
110.

13 DH 4185.
14 Vgl. Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen: Direktorium zur Ausfüh-

rung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus vom 25. März 1993, Nr. 122–
136, siehe bes. 129–132, vgl. auch 160.

15 Siehe: www.oekumene-jetzt.de. 



4A32 NUuNg aufgerufen haben  15
/Zum an der Dialoge AaAUSs evangelischer IC

Die grundlegende OÖOkumenische Bedeutung des Herrenmahls spiegelt
sich nicht zuletzt 1n der atsache wider, dass sowoNnl In der KOomMmMIssicon Tüur
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen ates der Kirchen'®
WIE auch 1n vielen bilateralen Dialogen zwischen der römisch-katholischen
Kırche und nichtrömischen Kırchen dieses ema 1M Zentrum stand. AÄus
den evangelisch-katholischen Dialogen 1st ©1 ZUuU eıInNnen der 0g der
(gmeinsamen römisch-katholischen/evangelisch-lutherischen KOMMIS-
S10ON ber das Herrenmahl wichtig, dessen Ergebnis 90978 publiziert
wurde.'® /Zum anderen Ist Iur die Überwindung der Lehrgegensätze ZW1-
schen römisch-katholischer und evangelischer re VO  = Herrenmahl die
Studie „Lehrverurteilungen kirchentrennend?”“ des Ökumenischen
beitskreises evangelischer und katholischer Theologen VOT 9086 zentral.””
In dieser Studie konnten die Kontroversen der Reformationszeit VONN be1i
den Seiten theologisch aufgearbeitet werden, ‚13 die Gründe Tüur X
genseltige Verurteilungen en  en

AÄAus evangelischer 1C Ist Tüur die Verständigung ber die OÖkumenisch
brennende rage der Abendm und Kirchengemeinschaft ©1 srun
SAaTlZlic zunNächst entscheidend, WAS In tikel VII der Confessio ugustana
ber die Bedingungen kırchlicher Einheit und damıit auch der emeln-
SC 1SC des errn vesagl ist.  21 Der tikel ehrt, „daß alle /Zeit

e1N heilige CNMSUÜNCHE Kıiırche SeEIN und bleiben, welche Ist die Ver:
sammlung er Glaubigen, beli welchen das Evangelium reın gepredigt und
die eiligen akrament auts des Evangelli gereic werden annn dies 1st
118 wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträchtiglich
ach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die akrament dem

10 Vgl aule Fucharistie und Amt“ Konvergenzerklärungen der Kommıission Tür (‚lauben
und Kirchenverfassung des Okumenischen ates der tchen („Lima-Dokument”), 19872
In: Harding eyer (Hg  S_ Dokumente wachsender Übereinstimmung. Aamtliche Be-:
richte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, 1951—
1982;, Tankiur aderborn 1983, 54-85

17 Vgl dazu Kasper, O., 17/3-]1]
18 Je Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-Iutherische KOommission: Das

Herrenmahl, Paderborn/Frankfur 1978
19 Karl Lehmann/ Wolfhart Pannenberg (Hg  S_ Lehrverurteilungen kirchentrennend?

Band Kechtfertigung, Sakramente und Amt 1Im e1  er der Reformation und eute,
AÜ)

reiburg Bf.  Öttingen 19806, 0172 (L
LV, 121
Vgl dazu Friederike Hussel Kriterien kirchlicher Finheit ach evangelischem Verständ:-
Nn1ıS FEinblicke in die innerevangelische Diskussion, In: atholica 0 20006), 1001
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nung aufgerufen haben.15

2. Zum Stand der Dialoge aus evangelischer Sicht

Die grundlegende ökumenische Bedeutung des Herrenmahls spiegelt
sich nicht zuletzt in der Tatsache wider, dass sowohl in der Kommission für
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen16

wie auch in vielen bilateralen Dialogen zwischen der römisch-katholischen
Kirche und nichtrömischen Kirchen dieses Thema im Zentrum stand.17 Aus
den evangelisch-katholischen Dialogen ist dabei zum einen der Dialog der
Gemeinsamen römisch-katholischen/evangelisch-lutherischen Kommis-
sion über das Herrenmahl wichtig, dessen Ergebnis 1978 publiziert
wurde.18 Zum anderen ist für die Überwindung der Lehrgegensätze zwi-
schen römisch-katholischer und evangelischer Lehre vom Herrenmahl die
Studie „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ des Ökumenischen Ar-
beitskreises evangelischer und katholischer Theologen von 1986 zentral.19

In dieser Studie konnten die Kontroversen der Reformationszeit von bei-
den Seiten theologisch so aufgearbeitet werden, „daß die Gründe für ge-
genseitige Verurteilungen entfallen“.20

Aus evangelischer Sicht ist für die Verständigung über die ökumenisch
brennende Frage der Abendmahls- und Kirchengemeinschaft dabei grund-
sätzlich zunächst entscheidend, was in Artikel VII der Confessio Augustana
über die Bedingungen kirchlicher Einheit und damit auch der Gemein-
schaft am Tisch des Herrn gesagt ist.21 Der Artikel lehrt, „daß alle Zeit
musse ein heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Ver-
sammlung aller Glaubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und
die heiligen Sakrament lauts des Evangelii gereicht werden. Dann dies ist
gnug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträchtiglich
nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakrament dem

16 Vgl. „Taufe Eucharistie und Amt“. Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben
und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen („Lima-Dokument“), 1982.
In: Harding Meyer u. a. (Hg.): Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Be-
richte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Bd. 1: 1931–
1982, Frankfurt a. M./Paderborn 1983, 54–85.

17 Vgl. dazu Kasper, a. a. O., 173–194.
18 Siehe Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission: Das

Herrenmahl, Paderborn/Frankfurt a. M. 1978. 
19 Karl Lehmann/Wolfhart Pannenberg (Hg.): Lehrverurteilungen – kirchentrennend?

Band 1: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute,
Freiburg i. Br./Göttingen 1986, 89–124 (LV).

20 LV, 121.
21 Vgl. dazu Friederike Nüssel: Kriterien kirchlicher Einheit nach evangelischem Verständ-

nis. Einblicke in die innerevangelische Diskussion, in: Catholica 60 (2006), 100–117.



gottlichen Wort semäß gereic werden Und Ist nicht NOT ZUr wahren 433
Einigkeit der christlichen Kirche, allenthalben gleichformige CGeremo-
nıen, VOT den enschen eingesetzt, sehalten werden, WIE Paulus spricht

den phesern ‚Ein Leib, e1N Geist, WIEe ihr eruflen se1d E1NeT-
le1i Hoffnung Berufs, 1n Herr, e1N au e1N auff 6622 Entscheidend
Tüur die Kırchen und Abendmahlsgemeinschaft Ist ach evangelischem Ver-
tändnıis mithın die Übereinstimmung 1M Verständnis des Evangeliums und
1n der stiftungsgemäßen Feiler des Herrenmahls AÄus evangelischer 1C
SINg In der reformaterischen Auseinandersetzung aDel drei Ihe
InelNn DZW. Missbräuche erstens die Interpretation der realen egen
wart Jesu Christi Uurc die re VOT der Iranssubstantiation, zweıltens

den UOpfercharakter der EsSsEp und SCHHEeBNC die Feiler des Her
enmahls beiderlei (Gestalt.

Basierend aul den In den evangelisch-katholischen lalogen und insbe-
Ondere 1n „Lehrverurteilungen kirchentrennend?“ erreichten Überein-
stimmungen haben Harding eyver und unlängst Gunther Wenz Iur e1Ne
(G(Gemeinsame rklärung ZUuU Herrenmahl plädiert, Für den internationalen
lutherisch-katholischen Dialog hat Wenz e1nNe ‚13  Zze des Entwurfs e1ner
(emeinsamen rklärung ZUr re VO  = Herrenmahl1““* konzipiert, die Alldl-

10g ZUr (gmeinsamen rklärung ZUr KRechtifertigungslehre die erreichte
Übereinstimmung In der re VO  = Herrenmahl 1M Uus des dilfleren
zierten KOonsenses erschließt und aufzeigt, dass und WIEe sich die er-
schiedlichen konfessionellen Anliegen vermitteln lassen Die erreichten
Übereinstimmungen In den zentralen Kontroversiragen sollen ler knapp
vorgeste werden

In ezug aul die rage ach der realen egenwar Jesu Christi 1M
Herrenmahl konnte In „Lehrverurteilungen kirchentrennend?“ nachge-
wWwIesen werden, dass VOT der römisch-katholischen Verwerfung In Can
des ]rienter Dekrets ber die kEucharistie weder die lutherische och die
reformierte re GCalvıns getroffen werden.“ (emeinsam konnte
vielmehr testhalten „Gegenwärtig wird der rhöhte Herr 1M endmahl
1n SEINeEemM dahingegebenen LeIib und Blut miıt (Gottheit und Menschheit
Uurc das Verheißungswort 1n den Mahlgaben VONN Brot und Wein 1n der

A DIie Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, ng 1Im Gedenkjahr der Augs:
burgischen Konfession 1930, Öttingen 121 01075} folgenden BSLK), O1, B—

A Gunfher Wenz: Ski77e des Entwuris eiıner (‚jemeinsamen Erklärung ZUL TrTe VO  = Heft-
renmahl;, in Ders., Grundfragen Okumenischer Theologie, Z, FSOTh 131, Öttingen
ZO10, 352530672

zx4 Vel. azu 1Im Finzelnen LV, O4—] 1 Des her LV, 407
A LV, 1272
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gottlichen Wort gemäß gereicht werden. Und ist nicht not zur wahren 
Einigkeit der christlichen Kirche, daß allenthalben gleichformige Ceremo-
nien, von den Menschen eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus spricht
zu den Ephesern am 4.: ‚Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer-
lei Hoffnung euers Berufs, ein Herr, ein Glaub, ein Tauf.‘“22 Entscheidend
für die Kirchen- und Abendmahlsgemeinschaft ist nach evangelischem Ver-
ständnis mithin die Übereinstimmung im Verständnis des Evangeliums und
in der stiftungsgemäßen Feier des Herrenmahls. Aus evangelischer Sicht
ging es in der reformatorischen Auseinandersetzung dabei um drei The-
men bzw. Missbräuche: erstens um die Interpretation der realen Gegen-
wart Jesu Christi durch die Lehre von der Transsubstantiation, zweitens
um den Opfercharakter der Messe und schließlich um die Feier des Her-
renmahls unter beiderlei Gestalt.

Basierend auf den in den evangelisch-katholischen Dialogen und insbe-
sondere in „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ erreichten Überein-
stimmungen haben Harding Meyer und unlängst Gunther Wenz für eine
Gemeinsame Erklärung zum Herrenmahl plädiert. Für den internationalen
lutherisch-katholischen Dialog hat Wenz eine „Skizze des Entwurfs einer
Gemeinsamen Erklärung zur Lehre vom Herrenmahl“23 konzipiert, die ana-
log zur Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre die erreichte
Übereinstimmung in der Lehre vom Herrenmahl im Modus des differen-
zierten Konsenses erschließt und aufzeigt, dass und wie sich die unter-
schiedlichen konfessionellen Anliegen vermitteln lassen. Die erreichten
Übereinstimmungen in den zentralen Kontroversfragen sollen hier knapp
vorgestellt werden.

In Bezug auf die erste Frage nach der realen Gegenwart Jesu Christi im
Herrenmahl konnte in „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ nachge-
wiesen werden, dass von der römisch-katholischen Verwerfung in Can. 1
des Trienter Dekrets über die Eucharistie weder die lutherische noch die
reformierte Lehre Calvins getroffen werden.24 Gemeinsam konnte man
vielmehr festhalten: „Gegenwärtig wird der erhöhte Herr im Abendmahl
in seinem dahingegebenen Leib und Blut mit Gottheit und Menschheit
durch das Verheißungswort in den Mahlgaben von Brot und Wein in der

22 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, hg. im Gedenkjahr der Augs-
burgischen Konfession 1930, Göttingen 121998 (im folgenden BSLK), 61, 8–17.

23 Gunther Wenz: Skizze des Entwurfs einer Gemeinsamen Erklärung zur Lehre vom Her-
renmahl, in: Ders., Grundfragen ökumenischer Theologie, Bd. 2, FSÖTh 131, Göttingen
2010, 352–362.

24 Vgl. dazu im Einzelnen LV, 94–113, bes. aber LV, 94–97. 
25 LV, 122.



4A34 Kraft des eiligen (‚elstes ZUuU Empfang Uurc die Gemeinde.  6625 NIisSCHNEeI
dend Tüur die Überwindung des innerreformatorischen Gegensatzes In der
ndmahlslehre 1st die gemeinsame Aussage, die In der Leuenberger
Konkordie VOT 973 erreicht wurde Dort e1 In Art. 18 „1Im Abend
mahl chenkt sich der aulferstandene esus T1SLUS 1n SEINeEemM Tüur alle dAa-
hingegebenen LeIib und Blut Uurc Seın verheißendes Wort mi1t Brot und
Wein SO Sibt sıch selhst vorbehaltlos allen, die Brot und Wein empfan-
gEN; der Glaube empfängt das Mahl ZUuU Heil, der nglaube ZUuU Gericht.“
ÄAngesichts dieser OÖkumenischen Verständigungen können ach Gunther
Wenz Katholiken und Evangelische eute geme1insam die wanrhaite und
wirkliche egenwar der lebendigen Person Jesu Christi 1n der Feiler des
Herrenmahles bezeugen.“ er die römisch-katholische re VOT der
Transsubstantiation“‘ och die Vorstellung VOT der bleibenden Wandlung
der emente mMmUussten AUS evangelischer 1C Iur kiırchentrennen! sgehal
ten werden, WEl mi1t der Iranssubstantiationsliehre keine rationalistische
uflösung des Ssakramentalen (G(eheimnisses einhergehe und die „Überzeu-
gung VOT der bleibenden egenwar Jesu Christi 1n den eucharistischen
Elementen | die stiftungsgemäße Hinordnung der eucharistischen Ge

u28 impliziere.genwart Jesu Christi aul gläubigen Empfang
Was den UOpfercharakter der Esse betrifft, kritisierten die Reforma:-

L „die römische Meßopferlehre widerspreche der Einzigkeit und
Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers esu Christi“. on 1M nterna-
tionalen lutherisch-katholischen Dialog konnte demgegenüber „Uberein-
stimmend betont werden, Christi Kreuzesopfer ‚weder fortgesetzt
Och wiederholt, Och ersetztl, Och ergänzt werden kann  S0 Dem triden.
tinischen Anliegen, das Herrenmahl nicht 11UTr 1M Sinne e1Nes bloßen Ge
denkens verstehen,” wird ach evangelischem Verständnis Uurc „eIn
vertieftes Verständnis des ‚Gedenkens'‘ 1M Sinne des Alten und euen les

20 WEeNZ, O., 355, Art. 21 schlägt olgende gemeinsame Aussage VOT: „ In Brot und
VWein chenkt sich der auferstandene Gekreuzigte in Sseinem Tür Menschheit und VWelt da-
hingegebenen Leib und Blut, in der Kraft des eiligen (‚elistes den (‚Jaubenden heilsa-
IMen1 vgeben der (‚emeinschaft des verherrlichten Sohnes Mit dem vyöttlichen
ater. WOo dieses geme1insam hekannt wird, begründen die in der Tadıtıon UNSeTeTr KIr-
chen gegebenen Unterschiede in den theologischen Aussagen her die VWeise der Kealprä-
SCENZ und hinsic  1C der Dauer der eucharistischen egenwar keinen kirchentrennen-
den Gegensatz.”

AF Vgl dazu WEenNZ, O., 350, Art.
28 WEeNZ, O., 350, Art.
zUu LV, AT
A0 LV,

1753; vgl dazu LV, al
C LV, al
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Kraft des Heiligen Geistes zum Empfang durch die Gemeinde.“25 Entschei-
dend für die Überwindung des innerreformatorischen Gegensatzes in der
Abendmahlslehre ist die gemeinsame Aussage, die in der Leuenberger
Konkordie von 1973 erreicht wurde. Dort heißt es in Art. 18: „Im Abend-
mahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle da-
hingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und
Wein. So gibt er sich selbst vorbehaltlos allen, die Brot und Wein empfan-
gen; der Glaube empfängt das Mahl zum Heil, der Unglaube zum Gericht.“
Angesichts dieser ökumenischen Verständigungen können nach Gunther
Wenz Katholiken und Evangelische heute gemeinsam die wahrhafte und
wirkliche Gegenwart der lebendigen Person Jesu Christi in der Feier des
Herrenmahles bezeugen.26 Weder die römisch-katholische Lehre von der
Transsubstantiation27 noch die Vorstellung von der bleibenden Wandlung
der Elemente müssten aus evangelischer Sicht für kirchentrennend gehal-
ten werden, wenn mit der Transsubstantiationslehre keine rationalistische
Auflösung des sakramentalen Geheimnisses einhergehe und die „Überzeu-
gung von der bleibenden Gegenwart Jesu Christi in den eucharistischen
Elementen […] die stiftungsgemäße Hinordnung der eucharistischen Ge-
genwart Jesu Christi auf gläubigen Empfang“28 impliziere.

Was den Opfercharakter der Messe betrifft, so kritisierten die Reforma-
toren, „die römische Meßopferlehre widerspreche der Einzigkeit und
Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi“29. Schon im interna-
tionalen lutherisch-katholischen Dialog konnte demgegenüber „überein-
stimmend betont werden, daß Christi Kreuzesopfer ‚weder fortgesetzt
noch wiederholt, noch ersetzt, noch ergänzt‘ werden kann“30. Dem triden-
tinischen Anliegen, das Herrenmahl nicht nur im Sinne eines bloßen Ge-
denkens zu verstehen,31 wird nach evangelischem Verständnis durch „ein
vertieftes Verständnis des ‚Gedenkens‘ im Sinne des Alten und Neuen Tes-

26 Wenz, a. a. O., 355, Art. 2.1. schlägt folgende gemeinsame Aussage vor: „In Brot und
Wein schenkt sich der auferstandene Gekreuzigte in seinem für Menschheit und Welt da-
hingegebenen Leib und Blut, um in der Kraft des Heiligen Geistes den Glaubenden heilsa-
men Anteil zu geben an der Gemeinschaft des verherrlichten Sohnes mit dem göttlichen
Vater. Wo dieses gemeinsam bekannt wird, begründen die in der Tradition unserer Kir-
chen gegebenen Unterschiede in den theologischen Aussagen über die Weise der Realprä-
senz und hinsichtlich der Dauer der eucharistischen Gegenwart keinen kirchentrennen-
den Gegensatz.“

27 Vgl. dazu Wenz, a. a. O., 356, Art. 2.3.
28 Wenz, a. a. O., 356, Art. 2.3.
29 LV, 89f.
30 LV, 90.
31 DH 1753; vgl. dazu LV, 91.
32 LV, 91.



32aments echnungLwonach 1M Nachvollzug der VOT T1STUS 455
eingesetzten Mahlieier „Jesu Wort und Heilswerk selhst W  1 WET-
den  “55 Von er hat sıch ach dem Urteil der Studie „Lehrverurteilun-
DE kirchentrennend?“ „als möglich erwiesen, die gläubige Überzeugung
VOT der Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfiers Jesu Christi
und VOT der ragweite SEINer ÄAnamnese In der kEucharistiefeler der Kıirche
geme1insam auszusagen  :34 Entscheidend 1st Tüur eıInNnen diflferenzierten Kon
SECNS, WIEe innn Wenz vorschlägt, dass beli der katholischen Rede VOT der Dar-
ringung e1Nes wahren und eigentlichen Opfers 1n der kEucharistie die
„Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfiers Jesu Christi“ VOTAaAUS-

vgesetZL und damıit „die Annahme e1ner Wiederholung ehbenso WIE diejenige
e1ner acldıtiven Ergänzung3 ausgeschlossen wird

Die dritte 1n der Reformationszeit kontroverse rage ezieht sich aul die
stiftungsgemäße e1ler des Herrenmahls den (Gestalten Brot und Wein
1ese emall hat OTOLNeAa Sattler 1n 1nrem Beitrag 1n diesem Heflt g
wa (S 41 1—428), exemplarisch vorzuführen, WIe die Vorbereitung
einer (emeinsamen rklärung ZU Herrenmahl erfolgen kann Wenngleich
1n der (onfessio Augustana die Verweigerung des Lalienkelchs „l der Spitze
der behandelten Mißbräuche‘““ ranglerte und die Ausgleichsverhandlun-
gen aul dem Augsburger Keichstag VON 530 NIC zuletzt dieser rage
scheiterten, ergaben die Dialoge, dass die theologischen Gegensätze 1n der
rage als vergleichsweise serng anzusehen sind.” Einerseits eugnet eVall-

gelische Te NIC.  3 dass jeder der beiden (Gestalten T1ISTUS SallZ g
sgenwärtig ISt, dass hel der KOommMunikation einer (‚estalt N1IC e1ine
geringere Nnade vermittelt wird.” Andererseits konnte die „Wertschätzung
des vollen eucharistis  en eichens | auch katholischerseits zurückge-

u“WONNEeN und ausgesprochen werden, WIe OTroLiNea attler 11 Einzelnen
zeigt,

Die evangelischen Anliegen 1n der OÖkumenischen Debhatte ber das
Herrenmahl Sind dabel keine anderen als die, die auch 1n der Auseinander-
setzung die (nadenlehre bestimmend WaTrel und sind enn beli der
Verteidigung der re VOT der leibhaftigen Gegenwart Jesu Christi 1M
Herrenmahl und der Feiler des Herrenmahls beiderle1l (‚estalt SOWIE
1n der Kritik der Iranssubstantiationsliehre und der Messopferlehre seht
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LV, al
LV, 121 Vel. uch WEenzZ, O., 357

4 WEenzZ, O., 357
40 LV, 1153
f Vel. LV, 113-116
40 Vel. azu LV, ] 14f.
U LV, 115
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taments“32 Rechnung getragen, wonach im Nachvollzug der von Christus
eingesetzten Mahlfeier „Jesu Wort und Heilswerk selbst gegenwärtig wer-
den“33. Von daher hat es sich nach dem Urteil der Studie „Lehrverurteilun-
gen – kirchentrennend?“ „als möglich erwiesen, die gläubige Überzeugung
von der Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi
und von der Tragweite seiner Anamnese in der Eucharistiefeier der Kirche
gemeinsam auszusagen“34. Entscheidend ist für einen differenzierten Kon-
sens, wie ihn Wenz vorschlägt, dass bei der katholischen Rede von der Dar-
bringung eines wahren und eigentlichen Opfers in der Eucharistie die
„Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi“ voraus-
gesetzt und damit „die Annahme einer Wiederholung ebenso wie diejenige
einer additiven Ergänzung“35 ausgeschlossen wird.

Die dritte in der Reformationszeit kontroverse Frage bezieht sich auf die
stiftungsgemäße Feier des Herrenmahls unter den Gestalten Brot und Wein.
Diese Thematik hat Dorothea Sattler in ihrem Beitrag in diesem Heft ge-
wählt (s. S. 411–428), um exemplarisch vorzuführen, wie die Vorbereitung
einer Gemeinsamen Erklärung zum Herrenmahl erfolgen kann. Wenngleich
in der Confessio Augustana die Verweigerung des Laienkelchs „an der Spitze
der behandelten ‚Mißbräuche‘“36 rangierte und die Ausgleichsverhandlun-
gen auf dem Augsburger Reichstag von 1530 nicht zuletzt an dieser Frage
scheiterten, ergaben die Dialoge, dass die theologischen Gegensätze in der
Frage als vergleichsweise gering anzusehen sind.37 Einerseits leugnet evan-
gelische Lehre nicht, dass unter jeder der beiden Gestalten Christus ganz ge-
genwärtig ist, so dass bei der Kommunikation unter einer Gestalt nicht eine
geringere Gnade vermittelt wird.38 Andererseits konnte die „Wertschätzung
des vollen eucharistischen Zeichens […] auch katholischerseits zurückge-
wonnen und ausgesprochen“39 werden, wie Dorothea Sattler im Einzelnen
zeigt. 

Die evangelischen Anliegen in der ökumenischen Debatte über das
Herrenmahl sind dabei keine anderen als die, die auch in der Auseinander-
setzung um die Gnadenlehre bestimmend waren und sind. Denn bei der
Verteidigung der Lehre von der leibhaftigen Gegenwart Jesu Christi im
Herrenmahl und der Feier des Herrenmahls unter beiderlei Gestalt sowie
in der Kritik an der Transsubstantiationslehre und der Messopferlehre geht

33 LV, 91.
34 LV, 121. Vgl. auch Wenz, a. a. O., 357.
35 Wenz, a. a. O., 357.
36 LV, 113.
37 Vgl. LV, 113–116.
38 Vgl. dazu LV, 114f.
39 LV, 115.



456 ach evangelischem Verständnis 1M ern arum, das Herrenmahl dem
ıllen und Wort Ottes entsprechend verstehen und leliern und jede
Form der Werkgerechtigkeit bel pendung und Empfang auszuschließen,
die dem Glauben ottes 1e und die Verheißung der Gerechtigkeit
lein AUS Glauben Ohne alle erke zuwıiderläuft. on beli der (‚eme1linsa-
InelNn rklärung ZUr KRechtfertigungslehre innerevangelisch allerdings
die rage umstritten, b die Erklärung wirklich eiınen KONnsens 1M evangeli-
schen SInne Tormuliert und b der Versuch, e1nNe Annäherung der Kırchen
Uurc dillerenzierte ONSCeNSseE In der re erzielen wollen, theologisch
sachgerecht 1St. Auf diese Debhatte kann ler nicht naner eingegange WET-
den  4U Fakt 1St, dass die Lehrverurteilungen des 16 Jahrhunderts kırchen:
trennende Bedeutung aben, sofern Nıcht e1nNe gemeinsame Auslegung der
re gefunden und OTINZIe reziplert wird, die VOT den tradıtionellen
Lehrverurteilungen nicht mehr getroffen wird.“

Fine Gemeinsame Erklärung ZUuU Herrenmahl?

elche Konsequenzen ergeben sıch daraus, dass die Lehrverurteilun
gEeN des 16 Jahrhunderts 1n ezug aufT die re VOT kEucharistie und
enadama das 1n den lalogen erreichte gemeinsame Verständnis des
Herrenmahls 1n den evangelischen Kırchen und 1n der römisch-katheli
schen Kıiırche de aCcCTO Nıcht mehr relfen? Sollte die erreichte Übereinstim-
MUNg In den klassıschen Kontroversthemen nicht 1n e1ner (emelinsamen
Erklärung ZU Herrenmahl dargelegt werden, auf dieser Basıs ZUMIN-

A Vgl dazu Friederike Hussel VWie 1st Okumenischer Konsens evangelisch möglich? Uunda-
mentaltheologische Überlegungen 1Im SCNIUSS e1ne innerevangelische Debatte, In:
ZINK 106 Z009), 434-—-457
Dass 1es 1Im Falle der Kechtfertigungslehre gelungen ist, bringt der Ers{ie Artikel der (JE
MmMeinsamen OIlziellen Feststellung des L utherischen VWelthundes und der Katholischen
TC ZUL (‚emeinsamen Erklärung der Kechtfertigungslehre zu usdruck, vgl Harding
Meyer/ Damaskinos Papandreouw  ans Jörg Hrban/Lukas Vischer (Hg  S_ Dokumente
wachsender Übereinstimmung. Aamtliche erichte und Konsenstexte interkonfessioneller
Gespräche auf Weltebene, 0-2  9 Paderborn 2003 folgenden DWU 3),
453 /

A DIie 1Im SUudwestverbuntı kooperierenden Okumenischen Institute in aßburg, übingen
und Bensheim haben in der chrift „Abendmahlsgemeinschaft 1st möglich” 2003 die
[2N2 aufgestellt, dass die och hestehenden Unterschiede 1Im Verständnis des Herren-
Mal angesichts der in den jalogen erreichten „weitreichenden Übereinstimmung |
e1ne gemeinsame Feijer des Abendmahles“ N1IC mehr hindern, dass Abendmahlsge-
meinschaft zumiıindest in (‚estalt eucharistischer (‚astfreundschaft möglich ist, vgl C‚,entre
d’FEtudes (Ecumeniques (Strasbourg), NSTIEU für Okumenische Forschung (Tübin-
gen)], Konfessionskundliches NSTIEU (Bensheimj)}: Abendmahlsgemeinschaft 1st mOg:
ich. I[hesen ZUL Fkucharistischen (astfreundschaft, Frankfurt Z003,
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es nach evangelischem Verständnis im Kern darum, das Herrenmahl dem
Willen und Wort Gottes entsprechend zu verstehen und zu feiern und jede
Form der Werkgerechtigkeit bei Spendung und Empfang auszuschließen,
die dem Glauben an Gottes Liebe und die Verheißung der Gerechtigkeit al-
lein aus Glauben ohne alle Werke zuwiderläuft. Schon bei der Gemeinsa-
men Erklärung zur Rechtfertigungslehre war innerevangelisch allerdings
die Frage umstritten, ob die Erklärung wirklich einen Konsens im evangeli-
schen Sinne formuliert und ob der Versuch, eine Annäherung der Kirchen
durch differenzierte Konsense in der Lehre erzielen zu wollen, theologisch
sachgerecht ist. Auf diese Debatte kann hier nicht näher eingegangen wer-
den.40 Fakt ist, dass die Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts kirchen-
trennende Bedeutung haben, sofern nicht eine gemeinsame Auslegung der
Lehre gefunden und offiziell rezipiert wird, die von den traditionellen
Lehrverurteilungen nicht mehr getroffen wird.41

3. Eine Gemeinsame Erklärung zum Herrenmahl?

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus, dass die Lehrverurteilun-
gen des 16. Jahrhunderts in Bezug auf die Lehre von Eucharistie und
Abendmahl das in den Dialogen erreichte gemeinsame Verständnis des
Herrenmahls in den evangelischen Kirchen und in der römisch-katholi-
schen Kirche de facto nicht mehr treffen? Sollte die erreichte Übereinstim-
mung in den klassischen Kontroversthemen nicht in einer Gemeinsamen
Erklärung zum Herrenmahl dargelegt werden, um auf dieser Basis zumin-

40 Vgl. dazu Friederike Nüssel: Wie ist ökumenischer Konsens evangelisch möglich? Funda-
mentaltheologische Überlegungen im Anschluss an eine innerevangelische Debatte, in:
ZThK 106 (2009), 434–457.

41 Dass dies im Falle der Rechtfertigungslehre gelungen ist, bringt der erste Artikel der Ge-
meinsamen offiziellen Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen
Kirche zur Gemeinsamen Erklärung der Rechtfertigungslehre zum Ausdruck, vgl. Harding
Meyer/Damaskinos Papandreou/Hans Jörg Urban/Lukas Vischer (Hg.): Dokumente
wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller
Gespräche auf Weltebene, Bd. 3: 1990–2001, Paderborn 2003 (im folgenden DWÜ 3),
437 f.

42 Die im Südwestverbund kooperierenden Ökumenischen Institute in Straßburg, Tübingen
und Bensheim haben in der Schrift „Abendmahlsgemeinschaft ist möglich“ 2003 die
These aufgestellt, dass die noch bestehenden Unterschiede im Verständnis des Herren-
mahls angesichts der in den Dialogen erreichten „weitreichenden Übereinstimmung […]
eine gemeinsame Feier des Abendmahles“ nicht mehr hindern, so dass Abendmahlsge-
meinschaft zumindest in Gestalt eucharistischer Gastfreundschaft möglich ist, vgl. Centre
d’Études Œcuméniques (Strasbourg), Institut für Ökumenische Forschung (Tübin-
gen), Konfessionskundliches Institut (Bensheim): Abendmahlsgemeinschaft ist mög-
lich. Thesen zur Eucharistischen Gastfreundschaft, Frankfurt a. M. 2003, 56. 



dest die Möglichkeiten eucharistischer (ast{ireundschaft aUsZzUWeiten“”“ und AST/
S1E Tüur konfessionsverbindende Ehen und Famıilien geregelt ermögli-
chen?“ Diese rage wurde WIE Dorothea attler 1n ihrem Beitrag darlegt

1M Ökumenischen heitskreis evangelischer und katholischer 1 heolo
DE kontrovers diskutiert. Im Für und er spiegeln sich dabel keines-
WEBS infach die Konfessionsgrenzen wider. Der konfessionelle nNter:
schied zeichnet sich gleichwohl In der rage ab, b e1nNe (emelmnsame
rklärung ZUuU Herrenmahl abgeben kann, ohne die Olfenen ekklesiologi-
SscChHen und amtstheologischen Fragen ehbenfTalls e1ner Übereinstimmung
zu[ühren

ach evangelischem Verständnis 1st dies möglich, we1l ach reformato-
üscher 1NSIC die Einheit der Kıirche 1n esus T1STUS als ihrem errn
ründet und dort erfahrbar wird, das Evangelium rec gepredigt und
die Sakramente stiftungsgemäß gefeier werden em das Amt In der
echten Predigt und der stiftungsgemäßen erwaltung der Sakramente dem
Auftrag Jesu Christi dient, dient der Einheit SEINer Kirche Entscheidend
Tüur die rklärung VONN Kirchengemeinschaft miıt der rage ach der Über-
einstimmung 1n Wort und akramen Ist die rage, 918 das Amt der vange
liumsverkündigung 1n Wort und akrament geordne ISt, dass der
echten Predigt des Evangeliums und der stiftungsgemäßen erwaltung der
akramente und darın der Einheit der Kırche dienen vermMag und Tal:
SaCNC dient. Wo dies Kırchen X  10 wahrnehmen, nicht die
Aulinahme VOT Kirchengemeinschaft In (Gestalt VOT anze und Sakramen
tengemeinschaft der Begründung, Oondern vielmehr die Verweigerung Sal
cher Gemeinschaft.““ Auf der Basıs der 1n der (gmeinsamen Erklärung ZUr

Rechtfertigungslehre” erreichten Übereinstimmung 1M Evangelium und
der Anerkennung der aulte wWware AUS evangelischer 1C ÖOkumenisch
wünschenswert und miıt 1C aufT die erreichte Übereinstimmung 1M Ver-
tändnıis des Herrenmahls naheliegend und möglich, In e1ner (‚egme1nsa-
InelNn rklärung ZU Herrenmahl die Übereinstimmung 1M Verständnis und
der stiftungsgemäßen Feiler des akraments darzulegen. Der SIinn e1iner Sal
chen Erklärung ware evangelisc nicht der, die Einladung aller getauften
I1sten ZUr Feiler des evangelischen Abendm: legitimieren, Oondern

43 Diese Konsequenz empfiehlt Wenz in SeINemM Entwurf einer (‚jemeinsamen rklärung, vgl
O., 303, Ssiehe insgesamt O., 3013063

Vel. azu die ausgerichtete Leuenberger Konkordie (IN: DWU 3, /24-/731) und
deren Oökumenische Auslegung in der Studie DIie Kirche Jesu C.hristi. Der rteformatorische
Beitrag Z U Oökumenischen 1  09 her die kirchliche Einheit, 1Im Auftrag des Fxekutivaus:
Sschusses Tür die Leuenberger Kirchengemeinschaft ng VoOoNn WiThelm Hüffmeier: [ euen-
berger PX{Ee 1, Tankiur Maın 1995,

A's Der lext lındet sich in DWU 419—4530
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dest die Möglichkeiten eucharistischer Gastfreundschaft auszuweiten42 und
sie für konfessionsverbindende Ehen und Familien geregelt zu ermögli-
chen?43 Diese Frage wurde – wie Dorothea Sattler in ihrem Beitrag darlegt
– im Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theolo-
gen kontrovers diskutiert. Im Für und Wider spiegeln sich dabei keines-
wegs einfach die Konfessionsgrenzen wider. Der konfessionelle Unter-
schied zeichnet sich gleichwohl in der Frage ab, ob man eine Gemeinsame
Erklärung zum Herrenmahl abgeben kann, ohne die offenen ekklesiologi-
schen und amtstheologischen Fragen ebenfalls einer Übereinstimmung zu-
zuführen. 

Nach evangelischem Verständnis ist dies möglich, weil nach reformato-
rischer Einsicht die Einheit der Kirche in Jesus Christus als ihrem Herrn
gründet und dort erfahrbar wird, wo das Evangelium recht gepredigt und
die Sakramente stiftungsgemäß gefeiert werden. Indem das Amt in der
rechten Predigt und der stiftungsgemäßen Verwaltung der Sakramente dem
Auftrag Jesu Christi dient, dient es der Einheit seiner Kirche. Entscheidend
für die Erklärung von Kirchengemeinschaft mit der Frage nach der Über-
einstimmung in Wort und Sakrament ist die Frage, ob das Amt der Evange-
liumsverkündigung in Wort und Sakrament so geordnet ist, dass es der
rechten Predigt des Evangeliums und der stiftungsgemäßen Verwaltung der
Sakramente und darin der Einheit der Kirche zu dienen vermag und tat-
sächlich dient. Wo dies Kirchen gegenseitig wahrnehmen, bedarf nicht die
Aufnahme von Kirchengemeinschaft in Gestalt von Kanzel- und Sakramen-
tengemeinschaft der Begründung, sondern vielmehr die Verweigerung sol-
cher Gemeinschaft.44 Auf der Basis der in der Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungslehre45 erreichten Übereinstimmung im Evangelium und
der Anerkennung der Taufe wäre es aus evangelischer Sicht ökumenisch
wünschenswert und mit Blick auf die erreichte Übereinstimmung im Ver-
ständnis des Herrenmahls naheliegend und möglich, in einer Gemeinsa-
men Erklärung zum Herrenmahl die Übereinstimmung im Verständnis und
der stiftungsgemäßen Feier des Sakraments darzulegen. Der Sinn einer sol-
chen Erklärung wäre evangelisch nicht der, die Einladung aller getauften
Christen zur Feier des evangelischen Abendmahls zu legitimieren, sondern

43 Diese Konsequenz empfiehlt Wenz in seinem Entwurf einer Gemeinsamen Erklärung, vgl.
a. a. O., 363, siehe insgesamt a. a. O., 361–363.

44 Vgl. dazu die an CA VII ausgerichtete Leuenberger Konkordie (in: DWÜ 3, 724–731) und
deren ökumenische Auslegung in der Studie: Die Kirche Jesu Christi. Der reformatorische
Beitrag zum ökumenischen Dialog über die kirchliche Einheit, im Auftrag des Exekutivaus-
schusses für die Leuenberger Kirchengemeinschaft hg. von Wilhelm Hüffmeier: Leuen-
berger Texte 1, Frankfurt am Main 1995, 32001.

45 Der Text findet sich in DWÜ 3: 419–430.



4538 der, gegenüber den evangelischen Verurteilungen römisch-katholischer
re 1M 16 Jahrhunder nunmehr die katholische kEucharistiefeler be
ründet als stiftungsgemäße Feiler verstehen können 1e$ wüuürde e1nNe
Anerkennung des Amtes implizieren, insolern dieses der echten Predigt
und Sakramentsverwaltung und damıit auch der stiftungsgemäßen Feiler des
Herrenmahls dient. ach evangelischem Verständnis wüuürde e1nNe emeln-
Sall1€ rklärung ZUuU Herrenmahl SOMI1I die ekklesiologischen und aMT{S-
theologischen Fragen keineswegs ausblenden, Ondern einbeziehen Die
AUS evangelischer 1C mögliche Klärung dieser Fragen wlüurde reilich, WIE
Dorothea attler In ihrem Beitrag dokumentiert, AUS römisch-katholischer
1C nicht ausreichen, die Dilferenzen überwinden, die ach FO-
Mmisch-katholischem Verständnis e1ner eMmMe1INsSC 1SC des errn
DZWw. der Ermöglichung regelmäßiger eucharistischer (Gastfireundschaft enT:
gegenstehen. arum erscheint ach katholischer WIE auch Oorthodoxer
Auffassung eboten, e1nNe rklärung Zu Herrenmahl e1nNe eltere MEr
rung ekklesiologischer und amtstheologischer Grundfragen binden.“

Für die eltere Verständigung 1st darum ZzUerst wichtig, die be
Differenz 1M Verständnis des Zusammenhangs VONN Kircheneinheit,

Herrenmahl und Amt eigens thematisieren Mit 1C aul die rage ach
e1iner (emelinsamen rklärung ZU Herrenmahl wird aDel senen
haben, dass OÖkumenische Gremien Ohne eiınen entsprechenden Auftrag
der Kirchenleitungen e1nNe solche Erklärung vorbereiten, aber nicht
aul kırchenoffizielle Rezeption en können Die Vorbereitung e1ner Sal
chen Erklärung 1M Rekurs aul die Dialoge und die hbereits vorliegende
ZZEe VONN Gunther Wenz erscheint sinnvoll Leitend sollte aDel die rage
se1n, inwielern die jehrmäßigen Grüunde Tüur die rennung 1S5C des
errn noch gerechtiertigt sind.“ Der Beitrag akademischer OÖOkumenischer
Theologie kann darın estehen, die Iragfähigkeit und Reichweite der theo
logischen und lehramtlichen Begründungen Tüur die gegenwartige Regelung
der Praxis prüfen, die elebte Praxis und die OÖkumenischen Bedürfinisse
In den (emelnden prazise wahrzunehmen und 1M Rekurs aul enese und
Entwicklung der kırchlichen Iraditionen die Potentiale Tüur die Klärung der

40 Vgl azu die Ausführungen VON OrofAnea Satftler in diesem Helt, und ıne 1t{-
lere _ inıe lındet INan in der anglikanischen Ökumene, der zufolge Tür die volle, SIC  are
FEinheit e1Nne (‚emeinschaft 1Im Bischofsam\: in historischer Sukzession nötig ist, die
aber evangelische Amter anerkennen ann und die wechselseitige einahme Herren-
ahl eucharistischer (‚astfreundschaft befürwortet, WI1E Z U eispie in der Meißener (JE
MmMeinsamen Feststellung VON 1988 zwischen der TC VoOoNn England und dem Bund der
Ekvangelischen tchen in der DDR und der EKD

Af/ DIies 1st die berechtigte Frage der Inıtlative „Ökumene Jetzt” 1M Wortlaut ihres Aufrufs,
vgl nttp:  oekumene-jetzt.de/index.php/aufruf-im-wortlaut.
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der, gegenüber den evangelischen Verurteilungen römisch-katholischer
Lehre im 16. Jahrhundert nunmehr die katholische Eucharistiefeier be-
gründet als stiftungsgemäße Feier verstehen zu können. Dies würde eine
Anerkennung des Amtes implizieren, insofern dieses der rechten Predigt
und Sakramentsverwaltung und damit auch der stiftungsgemäßen Feier des
Herrenmahls dient. Nach evangelischem Verständnis würde eine Gemein-
same Erklärung zum Herrenmahl somit die ekklesiologischen und amts-
theologischen Fragen keineswegs ausblenden, sondern einbeziehen. Die
aus evangelischer Sicht mögliche Klärung dieser Fragen würde freilich, wie
Dorothea Sattler in ihrem Beitrag dokumentiert, aus römisch-katholischer
Sicht nicht ausreichen, um die Differenzen zu überwinden, die nach rö-
misch-katholischem Verständnis einer Gemeinschaft am Tisch des Herrn
bzw. der Ermöglichung regelmäßiger eucharistischer Gastfreundschaft ent-
gegenstehen. Darum erscheint es nach katholischer wie auch orthodoxer
Auffassung geboten, eine Erklärung zum Herrenmahl an eine weitere Klä-
rung ekklesiologischer und amtstheologischer Grundfragen zu binden.46

Für die weitere Verständigung ist es darum zuerst wichtig, die be-
nannte Differenz im Verständnis des Zusammenhangs von Kircheneinheit,
Herrenmahl und Amt eigens zu thematisieren. Mit Blick auf die Frage nach
einer Gemeinsamen Erklärung zum Herrenmahl wird man dabei zu sehen
haben, dass ökumenische Gremien ohne einen entsprechenden Auftrag
der Kirchenleitungen eine solche Erklärung zwar vorbereiten, aber nicht
auf kirchenoffizielle Rezeption hoffen können. Die Vorbereitung einer sol-
chen Erklärung im Rekurs auf die Dialoge und die bereits vorliegende
Skizze von Gunther Wenz erscheint sinnvoll. Leitend sollte dabei die Frage
sein, inwiefern die lehrmäßigen Gründe für die Trennung am Tisch des
Herrn (noch) gerechtfertigt sind.47 Der Beitrag akademischer ökumenischer
Theologie kann darin bestehen, die Tragfähigkeit und Reichweite der theo-
logischen und lehramtlichen Begründungen für die gegenwärtige Regelung
der Praxis zu prüfen, die gelebte Praxis und die ökumenischen Bedürfnisse
in den Gemeinden präzise wahrzunehmen und im Rekurs auf Genese und
Entwicklung der kirchlichen Traditionen die Potentiale für die Klärung der

46 Vgl. dazu die Ausführungen von Dorothea Sattler in diesem Heft, 417 und 419. Eine mitt-
lere Linie findet man in der anglikanischen Ökumene, der zufolge für die volle, sichtbare
Einheit zwar eine Gemeinschaft im Bischofsamt in historischer Sukzession nötig ist, die
aber evangelische Ämter anerkennen kann und die wechselseitige Teilnahme am Herren-
mahl eucharistischer Gastfreundschaft befürwortet, wie zum Beispiel in der Meißener Ge-
meinsamen Feststellung von 1988 zwischen der Kirche von England und dem Bund der
Evangelischen Kirchen in der DDR und der EKD.

47 Dies ist die berechtigte Frage der Initiative „Ökumene Jetzt“ im Wortlaut ihres Aufrufs,
vgl. http://oekumene-jetzt.de/index.php/aufruf-im-wortlaut.



aktuellen Fragen Irei egen Damıiıt verbunden sehört auch ZUr Aurf: 4A3
gabe wissenschaftlicher Theologie, die sowoNnl erkenntnistheoretisch WIEe
offenbarungstheologisc eingesehene Begrenztheit menschlicher Erkennt:
NS 1n ONkreien Aufgabenfeldern WIE dem der ÖOkumene sachgerecht e1N-
zubringen. uch das Ökumenismusdekret bringt SIE In dem eingangs 71-
Jerten Satz theologisch ZUr Sprache, WEl eltend Mac  e nicht „ UMNS
Sundern  &b STE die Nade Gebote, „Uber die gespaltene Christenheit
ernste eue und Sehnsucht ach Einheit reichlicher auszugießen”, SOl
dern dem errn der Geschichte 1ne STAarkere Motivation, der Sehnsucht
ach Einheit YTCNIIC und theologisch echnung Lragen, kann esS nicht
seben
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aktuellen Fragen frei zu legen. Damit verbunden gehört es auch zur Auf-
gabe wissenschaftlicher Theologie, die sowohl erkenntnistheoretisch wie
offenbarungstheologisch eingesehene Begrenztheit menschlicher Erkennt-
nis in konkreten Aufgabenfeldern wie dem der Ökumene sachgerecht ein-
zubringen. Auch das Ökumenismusdekret bringt sie in dem eingangs zi-
tierten Satz theologisch zur Sprache, wenn es geltend macht, nicht „uns
Sündern“ stehe die Gnade zu Gebote, „über die gespaltene Christenheit
ernste Reue und Sehnsucht nach Einheit reichlicher auszugießen“, son-
dern dem Herrn der Geschichte. Eine stärkere Motivation, der Sehnsucht
nach Einheit kirchlich und theologisch Rechnung zu tragen, kann es nicht
geben.
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